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sichren, die böse Fvlgeu haben müßte; nur der Gebildete weiß sich mit dem zu
begnügen, was für seine Verhältnisse notwendig ist, der Ungebildete strebt immer
ins Ungemessene. Es ist daher unr ein erfreuliches Zeichen, daß sich überall
im Arbeiterstande ein großer Bildungstrieb bemerklich macht; dieser Bildnngs-
trieb muß vom Staat und den höher« Ständen ans möglichst nntcrstützt werden,
weuu er nicht eine Richtung einschlagen soll, die uur zu allgemeinem Verderben
führen kaun. Die Wildling wird aber nicht bloß durch Wissen bewirkt, sondern auch
durch die Familie und die soziale Stellung des Einzelnen; daher muß das Familien¬
leben und die soziale Stellung des vierten Standes möglichst gehoben werden.

Mögen meine Ausführungen beurteilt werden, wie sie wollen, richten sie
uur eiu weuig das allgemeine Augenmerk auf die psychologischeSeite der so¬
zialen Frage, so habeu sie ihre» Zweck erfüllt. Die irren sehr, die glauben,
daß materielle Notlage die eigentliche Triebfeder der Sozialdemokratie bilde; da¬
gegen sprechen schon die großen Mittel, die sie für ihre Zwecke zu fammeln ver¬
steht. Mag noch an manchen Orten materielle Not nnter den Arbeiter» herrscheu,
mag sie anfangs eine Hauptursache der Entstehung der sozialen Frage gewesen
sein, hentzntage ist sie nicht mehr ihre Hanpttriebfeder, Deswegen darf man sich
auch darüber nicht täuschen, daß selbst dann, wenn man allen Arbeitern ein
behagliches Einkommen verschafft hat, die soziale Frage nicht anshören wird.
Wo nur Notstand zu friedlichen oder kriegerischenRevolutionen treibt, da hört
mit dem Aufhören des Notstaudes auch das revolutionäre Streben ans. Es
ist aber schon oft darauf hingewiesen worden, daß reicher Lohn den Arbeiter
durchaus nicht immer von der Sozialdemokratie abzieht, daß sehr oft gerade
tüchtige Arbeiter, die viel verdienen, Sozialdemokraten sind. Der svrtdanernde
Grund der sozialen Frage ist vielmehr das Streben des vierten Standes nach
sozialer Gleichberechtigung mit den übrigen. Ihre vollständige Durchführung
ist zwar nicht möglich, aber jede Annäherung au sie wird eiue Menge gemäßigter
Elemente von der Sozialdemokratin: abziehen.

Zum Trunksuchtsgesetzentwuvf
lSchlnßj

^>^q^?MMM

ir räumen bereitwillig ein, daß sich die Strafvorschriften des Ent-
wnrfs uuferm bestehenden Strafrechtsfystem vhuc Schwierigkeit
anpassen. Umsoweuiger passen sie sich unserm strafrechtliche«
Ideal an. Das Strafgesetz sollte eiuem deutscheu Buchenhain
vergleichbar fein, unter dessen Kroueu der Rechtschaffne mit

sicherm Behagen eiuherschreitet, ohne wirres Gestrüpp, worin der Unschuldige
wie der Schuldige sich verwickeln, stolpern und zn Falle kommen. Wie in
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nächtlichem Dunkel die Schönheit eines kunstvollen Bauwerks durch diejenige
Beleuchtung am wirksamsten zur Geltung gelaugt, die sich mit der Hervor¬
hebung seiner architektonischen Grundformen begnügt, so sollte auch der Gesetz¬
geber Enthaltsamkeit üben und uur die Nechtssatznngen, iu denen sich die
Grnndzüge unsrer Staatsordnung verkörpern, vor den — von der Nachtseite
des Lebens her — ihre Existenz bedrohenden Angriffen dnrch Strafgesetze sicher
stellen, nicht aber den Lebenshaushalt des Staatsorganismus selbst in alleu
geringfügigen Einzelheiten feines Betriebes uud die Wohlfahrt feiner Ange¬
hörigen im weitesten Umfange regeln nnd den Ausbau, die Weiterentwicklung
und Veredlung der Güter, um deretwillen die Staatsordnung besteht, unter
dem Hochdruck strafrechtlicher Einwirkung erzwingen wollen. Damit würde er
sich eines Übergriffs in den Wirkungskreis andrer Mittel des öffentlichenWohls
fchnldig machen. Die Wirksamkeit der Strafgesetze soll dementsprechendmehr
uegativ als positiv, mehr erhaltend als sördernd sein. Wenn auch dieser
Grundsatz der Kompetenz der Strafgefetzgebnng keine bestimmte Grenze zieht,
so bezeichnet er doch mit genügender Deutlichkeit die Richtung, die sie zu be¬
folgen hat, im Gegensatz zn der, die alles Heil von dem Strafrichter erwartet.
Zwar hat auch diese eiue relative Berechtigung. Steht es fest, daß ein so¬
ziales Gnt, N ein soziales Übel ist, was — könnte man fragen — sollte uns
abhalten, dnrch Aufbietung aller dienlichen Mittel das eine zn erhalten und zu
fördern, das andre zn bekämpfen uud zu vernichten, alfv auch durch Aufbietung
der Strafgesetzgebung? In der That neigt sich unser geltendes Strasrecht diesem
Standpunkte zu. Nicht nur, daß es keiu Gebiet bürgerlicher uud meuschlicher
Wohlfahrt uud menschlicher Interessen giebt, in das sich die Strafgefetzgebnng
nicht einmischte, denn Leben nnd Gesundheit, Eigeutnm, persönliche Freiheit,
Ehre, Religion, gute Sitte, öffentliche Ordnung, sie alle stehen uutcr strafrecht¬
lichem Schutz, was uiemcmd mißbilligen wird. Allein uicht bloß den gefähr¬
lichern Angriffen, sondern unzähligen geringern, selbst geringfügigen Nachteilen
gegenüber, deren Quelle in unserm moderneu Kulturleben so reichlich fließt,
erhebt das Strafgesetz heutzutage den Anspruch, eiu Patronat zu unsern Guusteu
auszuüben. Welcher Einsichtige aber würde es im Ernst gntheißen, wenn der
Grundsatz, alle sozialen Übel strafrechtlich zu unterdrücken, alle sozialen Jnter-
esseu zu schützen, zur uneingeschränkten Geltung gelaugte? Dann würde der
Gesetzgeber noch gar mauches auf sich nehmen müssen. Er würde nicht zögern
dürfen, schnöden Undank gegen Eltern und Wohlthäter, Fluchen und Schwören,
Lügenhaftigkeit, Trägheit, eine ausschweifendeLebensführung nnd allerlei Un¬
mäßigkett, tollkühnes Gebcchreu bei körperlichen Übungen, allzngewagtes Spekn-
liren, boshafte Tierquälerei, auch wenn sie nicht öffentlich geschieht, zum Gegen¬
stande strafrechtlicherAhndung zu machen, anch grobe Verstoße gegen die staat¬
lich anerkannte Hygieine, wie — etwa dnrch eine Vervollständigung der Aus¬
nahmebestimmung des § 9 des Entwurfs zum Trnnksnchtsgesetz — kaltes
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Triukm im Zustande der Erhitzung und andre Handlungen, über deren Frevel-
haftigkeit und Schädlichkeit keine Meinungsverschiedenheit besteht. Es verlohnt
sich nicht, ausdrücklich zu erkläre», daß dies des Guteu zuviel wäre. Wohl
aber verlohnt es sich, nach dem Grunde zu fragen, wärmn in solchen Fällen
der Gesetzgeber dem Vorwurf nicht würde entgehen können, seine Zuständigkeit
überschritten zu haben. Die persönliche oder sittliche Freiheit ist es nicht, um
die lins bangte, wenn wir durch öffentliche Strafen von Ausschreitungen gegen
Moral und eigene Wohlfahrt abgehalten werden würden, wir hätten ja Ursache,
dafür dankbar zu sein; auch bliebe der persönlichen und sittlichen Freiheit immer
noch Spielraum zur Bethätigung genug übrig. Überdies würde man der
Staatsordnung in dem Maße, wie sie es ist, die diesen Spielraum überhaupt
gewährt, die Berechtigung zusprechen dürfen, ihn wiedereinzuschränken. Der
kriminalpolitische Grund, nach dem wir fragen, beruht vielmehr auf einem Ge¬
setz, das uns zunächst in der Natur in der einfachsten Form entgegentritt.
Es ist, um es in einer für unsern Zweck ausreichend bezeichnendenWeise aus-
znsprechen, das Gesetz der Schwächung durch Ausdehnung. Dieses Gesetz gilt
auch in der sittlichen Welt. Wie Wohlthaten durch Übermaß entwertet werden
und nachteilig wirken, so auch die Strafen. Jeder, der Menschen oder Tiere
erzieht, weiß oder erfährt, daß ein allzu ausgedehntes Strafshstem den Zögliug
gegeu die Strafe gleichgiltig macht und abstumpft. Diese Abstumpfung be-
schränkt sich aber nicht auf die allgemeine Empfindlichkeit gegen das Strafübel,
die die Häufigkeit der Strafen, welche ihr Erleiden zur Gewohnheit macht, bei
dem Zögling entstehen läßt Indem jenes System verhältnismäßig wenige
schwere mit änßerst zahlreichen leichten Gesetzesverletzungeninsofern gleichstellt,
als es sie alle bestraft, schwächt es den Accent, mit dem die Strafe das Ge¬
setz betonen soll, hinsichtlich der schwereren in einer auch durch Abstufung von
Strafart und Strafmaß nicht auszugleichenden unheilvollen Weise ab, verwischt
dadurch den Unterschied zwischen schweren und leichten Gesetzesverletzungenund
ruft bei dem Zögling nicht nur eine entsprechendeVerringerung der zwischen
schwereren und leichteren Strafen unterscheidenden Empfindlichkeit hervor, son¬
dern, was noch schlimmer ist, sie stumpft seine Empfindung des Unterschiedes
zwischen schweren und leichten Gesetzesverletzungenab. Somit wirkt das aus¬
gedehnte Strafsystem in der Erziehung unfehlbar. Ganz dasselbe entsittlichende
gilt imit-Ms mntMclis im Strafrecht. Das ist der Grund der Beschränkung,
die wir von der Strafgesetzgebnng verlangen. Man sollte sich, wie sich ein in der
Praxis ergrauter Jurist schon vor Jahren trivial aber bezeichnend ausdrückte,
davor hüten, das Strafrecht allzusehr zu verwässern. Dieser Satz wird nach
einer Seite hin präzisirt durch den bekannten Aussprnch Montesquieus: II / s,
evtte ÄiWr<Zneo emtro Iss lois et leg cp«z les lois röAlvllt plus les
iuztimrs <lu eito^ev et c>uö les moem's rezent plus les aeticms clss Komm«8.
Man soll das Sittengesetz nicht dem Strafkodex einverleiben. Der Knecht, der
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das Tier seines Herrn mit reichlicherein Futter versah, als der geizige Herr es
angeordnet hatte, machte sich eines Vergehens gegen das Sittengesetz schuldig,
selbst wenn er in der Überzeugung handelte, dem Tiere nnd dem Herrn zn
nützen. Aber um dieser Überzeuguug willen würde der Sittenrichter vielleicht
geneigt sein, ihn freizusprechen, wie er es wegen einer Nvtlüge thnn würde.
Um so weniger konnte der Thäter glanben, eine Strafthat zn begehen, die mit
Hast bis zu sechs Wochen bedroht ist, es sei denn, daß er sich mit dem Straf¬
gesetzbuch ^70l>) eingehender beschäftigt hätte. Daher widerstrebt es uns,
diese Strafe über ihn verhängt zu sehen. Und wenn wir, wie es bei der ge¬
wohnheitsmäßigen Kuppelei t§ 18«» des Strafgefetzbuchs) der Fall ist, wahr¬
nehmen, daß eiu alle Tage in den Gerichtssäleu verhandeltes Vergehen gegen
das Sittengesetz mit schwerer Strafe bedroht ist, nnd dann zugleich Zeugeu der
Thatsache sind, daß die Staatsregieruug —- in einer Reihe „Toleranz" übender
Staaten — dasselbe Vergehen mit allem Vorbedacht durch seine eignen Be¬
hörden verüben läßt, haben wir dann nicht alle Ursache, uns iu uuscrm Rechts-
gesühl beleidigt zu finden? Und liegt in solchem Znstande nicht eine ernste
Mahnung an den Gesetzgeber, das Rechtsgesetz nicht mit dem Sittengesetz zu
verwechseln?

Daß aber der Unterschied, den Montesquieu zwischen beiden macht, nicht
minder von dem Verhältnis des Rechtsgesetzeszn, den Vorschriften der Gesund¬
heitspflege gilt, daß mithiu das Strafrecht uicht dazu berufen sein kann, die
Regeln der Hygieine in sich aufzunehmen, das braucht wohl kaum uoch hervor¬
gehoben zu werden. Andrerseits aber soll das Strafgesetz seinen Ursprung uud
seine Wurzel im Sitteugesetz nicht verleugnen. Das ist z. B. der Fall, wenn
der Entwurf des Trunksuchtsgesetzes H 8) dieselbe Handlung vor acht Uhr
morgens verpönt, die er von acht Uhr an gutheißt. Die Nechtsauschan-
ung, daß bei dem Erwachseneu die Strasfälligkeit nicht uur vvu der Kuude
des verletzten Gesetzes abhänge, während nach h 5« des Strafgesetzbuches
die Bestrafuug jugendlicher Perfoneu nicht stattfinden kann, ohne daß sich fest¬
stellen läßt, daß sie die zur Erkenntnis der Strafbarkeit ihrer Handlang er¬
forderliche Einsicht besessen haben, kann, weun sie nicht zu einer leeren Fiktion
herabsinken soll, nur auf der Voraussetzung beruhen, daß Gewisseu uud Er¬
ziehung jeden Erwachsenen eine nach dem Gesetz strafbare Handlung als solche
erkennen lassen. Bei der großen Zahl von Strasgesetzen. die sich zu dem, was
uns Erziehung und Sitte vorschreiben, gleichartig verhalten, möchte man sast
wünschen, seine Feststellung auch als die >Vorbediugnng zur Bestrafuug Er¬
wachfeuer auerkanut zu sehen. Weuu daher auch Nützlichkeitsgesetze iu einein
verwickelten Staatskörper nicht ganz zu entbehren sind, so sollte der Gesetzgeber
doch wenigstens darauf bedacht seiu, ihre Zahl möglichst einzuschränken, statt
sie zn vermehren, und er sollte nur solche erlassen, die wenigstens mittelbar
auf dem Sittengesetz beruhen. Diesem Erfordernis entspricht z. B. das söge-
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nannte Dhnamitgesetz, denn wenn anch die darin mit schweren Strafen be¬
drohten Handlungen znm Teil an sich gleichgiltig sind, so ist sich doch jeder
der Gefahr für Leib und Leben und Eigeutmu bewußt, die der uneingeschränkte
Verkehr mit den Stoffen, von denen das Gesetz handelt, mit sich bringt, und er
erkennt daher auch willig die Berechtigung des Gesetzes an. Zum dritten soll
das Strafgesetz wie der Erzieher in Betreff der Handlungen und Unterlassungen,
die er mit Strafen bedroht, einen schlichten, bestimmten, unzweideutigen That¬
bestand Hinstelleu, damit die, die sich darnach richten sollen, ohne Schwierig¬
keit die Grenze des Erlaubten uud des Unerlaubten zn erkennen vermögen. Je
mehr das Strasrecht vou den hier angedenkten Regeln abweicht, desto mehr
verflüchtigt sich die Wirkung der Simsen, desto mehr nimmt die Gleichgiltigkeit
gegen Gesetzesverlchungcn zu, desto mehr kriminell bestrafte giebt es, die Moral
und Gewissen nicht verleugnet haben, desto honetter wird die Gesellschaft, die
die Strafanstalten beherbergen, desto mehr verliert die Strafe insbesondre ihren
entehrenden Charakter, desto mehr sinkt das Ansehen der Strafgesetze.

Damit steht die Mitleidenschaft in Wechselwirkung, in die eine allzn pro¬
duktive Strafgesetzgebnng die Orgaue der Rechtspflege zieht. Die Thätigkeit
des Richters sollte mit der des Gesetzgebers in lebendigem Zusammenhange stehen,
wie die Hcmd des Meuschen mit seinem Willen. Er sollte sich mit dem Gesetz¬
geber eins fühlen. Er genügt daher seiner Aufgabe nicht, wenn er allein mit
dem Verstände arbeitet und nicht zugleich mit dem Herzen, ich meine nicht so
sehr eiuem Herzen siir die Ubelthäter, als einem Herzen für Gesetz und Recht.
Aber dieses Herz stumpft sich ab durch das bunte Vielerlei anch solcher Gesetze,
die durchaus die Sprache des Herzens nicht reden. Die innere Kälte ergreift auch
die Neigung und Fähigkeit, sich in die Vorgänge des Lebens zu versenken, sie
sich im Geiste zu vergegenwärtigen uud anschaulich zu erhalten. Diese Fähig¬
keit aber ist das Sicherheitsventil gegell die Gesahr, daß Buchstabe und Geist
des Gesetzes mit einander in Zwiespalt geraten. Lanzette nnd Messer arbeiten
heutiges Tages mit fieberhafter Behendigkeit an den wuchernden Gebilden des
kriminellen Stoffes. Manche nennen es Schneidigkeit, aber mit Unrecht, denn
das Schwert der Gerechtigkeit rostet ein und verliert seine Schärfe. Daher die
in der Fachlitteratur und in der Tagespresse mit Recht immer anfs nene ge¬
rügten niedrigen Strafmaße der erkennenden Gerichte, daher die Vermeidung
der höchsten gesetzlichen Strafe in der richterlichen Praxis, anch gegenüber dem
gefährlichsteil Verbrechers dem geschwvrnen Feinde von Rechtsvrdnnng und
Gesellschaft, auf deu das Voltairesche vvril»<z/ I'int'üm« Anwendnng verdiente,
daher das häufige Vorwiegen des Mitgefühls mit dem im Gewahrsam der An¬
klagebank unschädlich nnd wehrlos erscheinenden Angeklagten nnd eine Gleich¬
giltigkeit gegen deu begangnen Frevel, als ob er sich weit hinten in der Türkei
ereignet hätte.

Wir habeil bereits im Eiugange unsre Ansicht dahin ausgesprochen, daß
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es höchste Zeit sei, daß auf dem Wege der Strafgesetzgebung gegen die Trunk¬
sucht eingeschritten werde. Nicht daß, wohl aber wie dazu der Versuch gemacht
wird, mißbilligen wir. Der Entwurf des Trunksuchtsgesetzesbekämpft uicht so¬
wohl die Ursache des Übels als dessen Wirkungen, nicht sowohl die Krankheit
als deren Anzeichen. Wir begnügen uns hier mit der Andeutung, daß es uns
ein wenig verständiges Verfahren dünken würde, um eineu Giftbaum unschädlich
zu machen, wenn man, anstatt ihn mit der Wurzel auszurotten, ihn wachsen
und gedeihen ließe und dann zur Schere griffe, um behutsam hie und da eiu
morsches Reis abzukippen. Straft man doch auch nicht einen Brandstifter
wegen der Belästigung andrer durch Ranch, die er verschuldet hat, und läßt
ihn wegen Brandstiftung frei ausgehen. Wie sehr der Gesetzentwurf die Be¬
deutung der Gefahr unterschätzt, der er entgegentreten will, ergiebt sich schon
aus der Beschaffenheit feiner Strafmittel. Sie bestehen in Geldstrasen von
30 bis 100 Mark und verschieden abgestuften Haftstrafen in einem nur für
eiuen einzigen Fall angedrohten höchsten Betrage von sechs Wochen, d. i. keiner
höhern Strafe, als wie sie den trifft, der ein bischeu Erde oder einige Steine von
einem öffentlichen oder Privatwege weguimmt ^ 370 ^ des Strafgefetzbuchs)
oder den, der von einem zum Dieuststcmde gehörendenUnteroffizier oder Gemeinen
des stehenden Heeres oder der Marine ohne die schriftlicheErlaubnis des vor¬
gesetzten Kommandeurs Montirungs- oder Armaturstücke kauft oder zum Pfaud
nimmt ^ 370 ^ des Strafgefetzbuchs)! Der Gesetzeutwurs unternimmt es, den
Kamps gegen den Alkohol auf dem Gebiet der „Übertretungen" zu führen, an¬
statt auf dem der „Vergehen" und „Verbrechen." Wer Dynamit u. a. Brenn¬
stoffe ohne polizeiliche Ermächtigung herstellt oder feilhält, ohne sonstige böse
Absichten, wird mit Gefängnis von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft

9 des Dynamitgefetzes vom 9. Juni 1884). Unser Entwurf vergißt, daß
der Alkohol ciue weit gemeingefährlichere Substanz ist als alle Sprengstoffe.
Das ist seiu Grund- und Hauptfehler. So bietet er dem Strafrecht nichts
als einen neuen Einfuhrartikel aus dem Bereich der Gesundheitspflege und des
öffentlichen Auslandes, von dem man sich selbst in dieser Eigenschaft keine all-
zngroße Wirksamkeit versprechen darf. Statt eines stämmigen Baumes will er
einen krauseu Busch auf unfern Rechtsboden pflanzen. Aber freilich uicht den
Gärtner trifft deswegen die Hauptschnld, sondern den Boden, dem es an Kraft
fehlt, die Wurzelu des Baumes iu sich aufzunehmen. So lauge das Elend,
das der Alkoholmißbrauch unter uns bringt, uoch uicht in seiner ganzen Größe
in das Bewnßtsein und dann in das Gewissen des Volkes eingedrungen ist,
und seine Bekämpfung als ein ernstes sittliches Gebot erscheint, so lauge wir
uns auf dem Standpunkte des Scherzworts befinden, daß eiu Ncmfch dazu ge¬
höre, einen braven Mann zu machen, so lange dürfen wir cmf ein ent-
schiednes Vorgehen gegen die Truuksucht auf dem Kriegsschauplätzedes Straf¬
rechts nicht hoffen. Vor allem laste man sich durch den Entwnrf nicht in
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Sicherheit wiegen und glaube mit jenem dehnbaren, vieldeutigen, snbtilen, ver-
klansulirten, sich selbst wieder abschwächenden, rücksichtsvollenund zaghaften
Strafparagrapheu genng gethan zn haben. Es wäre sast so, als glaubte man,
wie gegeu eiueu Leviathan mit Fliegenwedeln zu Felde ziehen zn können.

Dies war es, was wir dem Gesetzgeber zu sagen hatten. Und nun uoch ein
Nachwort an den Richter. Bekanntlich bildet, woraus schon oben hingewiesenwor¬
den ist, die Trunksucht ül zahlreiche» Strafurteilen einen Strasmildcrnngs- oder
Strafmindernngsgrund. In allen diesen Fällen erleidet der Nachdruck, mit
dem das Strafübel den Schuldige« treffeu soll, eiue mehr oder minder be¬
trächtliche Abfchwächuug, und das zu Gnusten eines Lasters, das durch seiue ver¬
derblichen Folgen — unmittelbare und mittelbare — alle andern Laster übertrifft.
Der Laie erblickt in diesen: Umstände ein Erzeugnis jenes „spezifischen Juristen-
Verstandes," gegen den er hin und wieder deu Verdacht laut werden läßt, er
waudle cmdre Wege als die des gesuudes Menscheuverstaudes. Wer aber mit
böser That umgeht, der freut sich im Stillen der seltsamen Rechtsgelehrtheit
und trägt Sorge, „sich mildernde Umstände anzutrinken." Das ist stadt- und
laudbekaunt. Die Argumente, die dein juristischen Nichter den Mut verleihen,
solchem Ärgernis Trotz zu bieten, siud gleichwohl — „au sich" — ebenso unwider-
lcglich als einsach. Trunkenheit erregt die Leidenschaft und schwächt die Einsicht.
Die Gerechtigkeit fordert also, daß eine in diesem Znstande begangne That
milder beurteilt werde, als sie zu beurteilen gewesen wäre, wenn der Thäter sich
im Vollbesitz seiner sittlichen und geistige» Widerstandsfähigkeit gegen das Böse be¬
funden hätte. Zwar hat der Thäter jene» Zustand selbst verschuldet, allein nicht
dieses bisher durch kein Strafgesetz verpönte Verschulden, sondern lediglich die
That selbst ist Gegenstand von Anklage und Urteil; sie muß daher unter
Würdignug der Umstände beurteilt werden, unter denen sie zur Erscheinung gelaugt
ist, und wenn sich dabei ergicbt, daß der durch die Begehung der That bekun¬
dete rechtswidrige Wille minder stark war, als er es ohne die Einwirkung
solcher Ursache gewesen sein würde, so muß dieser Umstand dein Angeklagten not¬
wendig zn gute kommen. So folgert die Rechtswissenschaftseit Jahrhunderten,
so folgern Richter und Staatsanwälte, von den Verteidigern nicht zu redeu,
und so verteidigt sich auch der Angeklagte selbst mit froher Zuversicht, wenn er
sich in der bevorzugten Lage befindet, feinen Schutzpatron Bacchus oder Gam-
brinus oder soust eiue verwandte Gottheit untergeordueteru Ranges anrnfcn zn
dürfen. Wir wollen hier die rcchtspolitischen und etwaigen kulturgeschichtlichen
Betrachtungen beiseite lassen, die die Herrschaft, mit der sich ein Näsonnement
in der bürgerlichen Rechtspflege behauptet hat luach h 49 des Militärstrasgesetz-
buchs vom 2«>. Jnui 1872 bildet Truukenheit keinen Strafmildernngsgrnnd),
desseu Unzulänglichkeit jeder Uubefaugeue sofort empfindet, unfehlbar heraus¬
fordert. Wir beschränken uns daraus, seine UnHaltbarkeit nachzuweisen. Sie
ergiebt sich als einfache Folge jener Argumentation felbst. Diese ist zwar
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insofern unanfechtbar, als sich in einer in der Trunkenheit begangenen That
ein geringeres Maß von rechtswidrigem Vorsatz knndgicbt, als wenn sie in nüch¬
ternem Zustande begangen worden wäre. Nnn gehe man aber nur einen Schritt
weiter. Es beruht auf einer anerkannten Nechtsanschauung, von der die Ent-
scheidungsgrnnde fast jedes verurteilenden Richtersprnches Zeugnis ablegen, daß
sich Art und Maß der Strafe nicht allein nach den konkreten Umständen und
Vorgängen der That selbst richten, sondern daß anch die Persönlichkeit des
Thäters in Betracht zu zieheil ist, wie sie sich in seiuen Verhältnissen und
Eigenschaften und in seinem Vorleben darstellt. Diese Umstände machen sich
in der verschiedensten Weise geltend. Mehrsach hat der Gesetzgeber selbst dem
Richter in der Würdigung vorgegriffen, indem er einerseits bei gewissen Ver¬
gehen rückfällige Thäter einer schärfern Strafe unterwirft, andrerseits verschie¬
dene Gründe allgemeinerer Art hervorhebt, die die Strafe mildern oder selbst
ausschließen. Daneben aber ist der Richter täglich in der Lage, ähnlichen per¬
sönlichen Umständen, ohne daß sie im Gesetz ausdrücklichvorgesehen sind, Rech¬
nung zn tragen; mit oder ohne positive gesetzliche Vorschrift unterwirft er den
bereits bestraften Übelthätcr einer härtern Ahndung als den unbescholtenen,
desgleichen den, der sich auch sonst in seiner Lebensführung schlecht bewährt
hat oder bei dem Vorbereitung oder Ausführung der That oder fein Benehmen
uach der That auf eine besonders frevelhafte Gesiuuuug schließen lassen, ja
mancher Richter ist nicht abgeneigt, dem Angeklagten ein ungeziemendes Be-
uehmcu im Gerichtssaal bei der Strafzumessung sühlbar zn machen, wogegen
andrerseits unverschuldete Not, jugendliche Unerfahrenhcit, bisheriger lobeus-
werter Lebenswandel nnd Neue über die That dem Schuldigen bei Wahl der
Strafart und des Strafmaßes zn gute kommen. Mit vollem Recht, den» iu
jenen Fällen erweist sich der Thäter in der Regel als ein weit gefährlicherer
Feind der Rechtsordnung, als iu dieseu, sei es durch die Ernstlichkeit nnd Be¬
harrlichkeit des rechtswidrigen Vorsatzes, sei es durch die Leichtfertigkeit, womit
er sich über die Rechtsordnung hinwegsetzte, mögen sich die änßern Vorgänge
der That iu dem einen oder dem andern Falle noch so ähnlich sehen. Und
nun fragen wir! Warum sieht der Richter von diesen wohlbegründeten An-
schannttgen uud Gruudsätzeu dem gegenüber ab, der sich im Zustande der
Trunkenheit gegen die Rechtsordnung vergangen hat? Warum bleibt er bei
der Erwägung, daß der Trunkene in einem an sich straflosen Zustande ver¬
ringerter Zurechnnugsfähigkeit gehandelt habe, wie eingewurzelt stehen? Warum
verschließt er sich der weitern Erwägung, daß die Wirkungen eines Rausches
männiglich bekannt sind, daß zum mindesten der Erwachseneweiß, daß er dnrch
Unmäßigkeit im Gennß geistiger Getränke seine normale Widerstandsfähigkeit
gegen Anwandlungen zu gesetzwidrigem Verhalten in beträchtlichem Grade schwächt,
daß er infolgedessen die Rechtsordnung eiuer Gefahr preisgiebt, die nicht ent¬
standen wäre, wenn er Maß gehalten hätte? Läßt sich da die Frage abweisen,
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ob nicht die Rücksicht und Achtung, die jedermann der Rechtsordnung schuldig
ist, ihn von einer solchen Handlungsweise hätte abhalten sollen? Verrat uicht
vielmehr der, der sich in jenen Znstand versetzt, einen Mangel an der der
Rechtsordnung schuldigen Rücksicht und Achtnng? Und diese Glcichgiltigkeit
gegen Gesetz und Recht sollte bei der Benrteilung seiner Strafbarkeit ganz anßer
Ansatz bleibe»? Ihr allein sollte gegenüber jenen andern dem Angeklagten nach¬
teiligen persönlichen Umständen, die, obwohl sie an sich straflos sind, dennoch
bei der Strafzumessung so entscheidend ins Gewicht fallen, eine Ansncchme-
stellnng eingeräumt werden? Nein, wir sind der Meinung, das; Trunkenheit
bei Begehung einer strafbaren Handlnng, sofern nicht gleichzeitig Umstände da
sind, die sie, wie z. B, jugendliches Alter, in einem mildern Lichte erscheinen
lassen, itt dem Maße, als sie die Strafbarkeit der That vermindert, die Straf¬
barkeit des Thäters erhöht,

Hinweg also mit dem Privilegium des Lasters, das der Moral uud dem
unverfälschten Nechtsgefühl stets aufs neue Ärgernis bereitet! Beide fühlen
sich aufs tiefste verletzt, wenn im Namen des Königs und von Rechts wegen
verkündet wird, daß dieser oder jener Messerheld ans außerordentliche Milde
Anspruch erheben dürfe, weil er im Saufgelage des Guten zuviel gethan, daß
der Vater, der fein minderjähriges Kind schändete, eine besondre nachsichtige
Behandlung verdiene, weil er sich durch Völlerei zum Vieh eruiedrigt hatte.
Wollten doch unsre gelehrten Nichter nur ein wenig schärfer über das grüne
Tnch hinweg ins wirkliche Leben hineinblicken! Sie würden dann finden, daß
sie von ihm auch in diesem Punkte lernen könnten. Gesetzt, ein Telegraphist
oder Eisenbahnbeamter hätte seine Dienststunde versänmt und wollte sich bei
seinem Vorgesetzten mit Trunkenheit entschuldigen, würde er stinc Sache nicht
eher verschlimmern als verbessern? Oder wenn ein Dienstbote im Znstande der
Trmikenheit seinem Herrn einen mehr oder miuder wertvollen Gegenstand zer¬
schlagen hat, würde er nicht sicherlich den gerechten Unwillen seines Herrn nur noch
vermehren, wenn er als mildernden Umstand gelten machen wollte, er sei be¬
trunken gewesen? Nehme sich der Strafrichter die natürliche und gesnnde Rechts-
anschannug, die beide Fragen unbedenklich bejahen wird, znm Mnster, Auch
er erwidere dein Strassälligen, der sich mit Trnnkenheit entschuldigen zu können
glaubt: Du hast dich gegen die Rechtsordnung vergangen, weil dn dich durch
eignes Verschulden der Fähigkeit zn gesetzmäßigem Verhalten beraubt hast. Und
nnn erdreistest du dich noch obendreiu, aus der Geringschätzung deiner Pflichten
gegen Leben, Gesundheit, Eigentum uud sonstige Nechtsgüter andrer, die du
dadurch bewiesen hast, Vorteile für dich zu beausprnchen'?

Grcnzboteu 1 I8!>2 !«>
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